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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Strobl und Genossen vom 26. April 1989. Nr. 

3667/J-NR/1989. "Lärmschutzmaßnahmen an be­

stehenden und projektierten Bahnanlagen zur 

Minderung der Lärmbelästigung" 

Ihre ~ragen darf ich wie folgt beantworten: 

Z u __ Pulll~t._.l.=t 

..36;fS lAB 

1989 -06- 23 

zu ..3~r: IJ 

"Haben Sie wissenschaftliche Untersuchungen zum Zwecke der 

Festlegung zur Bewertung des Schienenverkehrslärms bereits in 

Auftrag gegeben'?" 

Vom aundesministerium fOr öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

und von den öaB wurde ein Forschungsauftrag an die Versuchs­

anstalt am TechnOlogischen Gewerbemuseum erteilt, mit welchem 

objektive Kriterien zur Bewertung des Schienenverkehrslärms 

erarbeitet werden sollen. auf deren Grundlage Abhilfe­

maßnahmen gesetzt werden können. Die damit vorgesehene 

Objektivierung soll eine Gleichbehandlung aller von 8chienen­

verkehrslärm betroffener Anrainer bei Vorliegen gleicher 

Voraussetzungen sicherstellen. 

Z;)J,_12-\ill.K.t.._~~1. 

"Bei Vorliegen einer solchen Studie: Welche Ergebnisse hat 

sie gebracht und welche l1a{3nahmen werden Sie veranlassen?" 

Die Forschungsarbeit HSchienenverkehrslärmtr liegt vor. Sie 

gliedert sich in 3 Teile: 

I,§il,...1.;. 

Befragung von Anrainern entlang von Bahnstrecken Uber die 

Wohnqualität und Störung durch Schienenverkehrslärm. 
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Te 1,.;],,_,2..;. 

Zusammenhang zwischen objektivem Maß der Schallimmission und 

subjektiv empfundener störung. 

'I'ei~3,t 

Messung der Schallemission von EisenbahnzÜgen als Unterlage 

zur Berechnung der Schallimmission. 

Dabei wurden folgende Aussagen getroffen: 

Zu __ 't'§t.!.l....-..u 
Die Zufriedenheit mit den Wohnverhältnissen ist insgesamt 

(bundesweit) hoch, auch in der Nähe der Bahnlinien. Die 

Untersuchungen zeigen deutlich die Abnahme der störung mit 

der Entfernung von der Bahnlinie und die wesentlich geringere 

Störung bei geschlossenen Fenstern. Sie zeigen auch. daß das 

Ausmaß der Störung an den einzelnen Bahnlinien sehr unter­

schiedlich ist. Die Störung wird bei Radio und Fernsehen sm 

größten empfunden. 

~2J.. 

Wegen der unterschiedlichen Struktur des Lärms von Schienen­

und Straßenverkehr ist ein Vergleich von Grenzwerten 

schwierig und auch nicht zweckmäßig. 

Analog zu internationalen Forschungsergebnissen ist der 

Prozentsatz jener Personen, die sich bei gleichem Lärmpegel 

durch straßenverkehrslärm gestört fUhlen wesentlich höher. 

als durch Schienenverkehrslärm. 

,~JL.:r.l2,;i,J .... ~ .. ;' 

FUr unterschiedliche Zuggattungen und Geschwindigkeiten wurde 

ein Rechenmodell zur Ermittlung der Schallemissionen er­

stellt, das die Grundlage fUr eine einheitliche Feststellung 

von Schallimissionen aufgrund sämtlicher maßgebender Para­

meter bildet. 
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Unter Vorsitz des Bundesministeriums für öffentliche Wirt­

schaft und Verkehr, Sektion 11, wurde daher im Rahmen des 

Österreichischen Arbeitsringes für Lärmbekämpfung eine 

Arbeitsgruppe tfNaßnahmen zum Schutz vor Schienenverkehrslärm" 

gebildet. die auf breiter Basis unter Mitwirkung von Zivil­

ingenieuren, technischen Amtssachverständigen der Landes­

regierungen und der öBB ein einheitliches Rechenmodell zur 

Beurteilung von Schallimmissionen entlang von Eisenbahn­

strecken ausarbeitet. Die Textierung dieser Richtlinien soll 

im Herbst vorliegen. 

z u ~.YJ!~_t;_~.':wt 

"Sind Sie bereit, auch bei bereits bestehenden Bahnanlagen 

mit hoher Lärmbelästigung geeignete Lärmschutzmaßnahmen zu 

setzen?" 

Auf der Grundlage dieser Richtlinien wird es möglich sein, 

auch bei bestehenden Eisenbahnen die Notwendigkeit. konkrete 

Lärmschutzmaßnahmen zu treffen, nach objektiven Gesichtspunk­

ten zu erfassen. Vor der Anordnung derartiger Lärmschutzmaß­

nahmen durch die Eisenbahnbehörde wird es allerdings notwen­

dig sein. die Finanzierungsfrage für Lärmschutzmaßnahmen an 

bestehenden Bahnanlagen abzuklären, wobei eine Beteiligung an 

der Tragung des hiefür erforderlichen Finanzaufwandes aller 

an der Lärmreduzierung interessierter Stellen eine erhebliche 

BeSChleunigung bringen könnte. 

In diesem Zusammenhang wäre ganz besonders hervorzuheben, daß 

die öBE seit geraumer Zeit auch fHr bestehende Strecken 

aktive Lärmschutzmaßnahmen forciert realisieren. Als Bei­

spiele für eine wesentliche Reduktion der Rollgeräusche sind 

insbesonders folgende Maßnahmen zu nennen: 

Beschaffung und Einsatz moderner geräuscharmer Fahrzeuge. 

Im Rahmen des Forschungs- und Versuchsamtes (ORE) des 

Internationalen Eisenbahnverbandes (Ule) werden schon 

sei t 1962 im Zusammen\'tdrken llÜ t Technischen Unive:['sitäten 

in international besetzten Arbeitsgruppen (Ausschlissen) 
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auch die Lärmschutzmaßnahmen an Fahrzeugen (Lokomotiven 

und Wagen) behandelt. 

Die Ergebnisse sind schon seit vielen Jahren in den 

spezifischen Vorschreibungen fUr die Neubaufahrzeuge -

den Lastenheften - verankert. 

Auch fUr den Zinssatz älterer Fahrzeuge werden - soweit 

dies technisch und wirtschaftlich vertretbar ist -

Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen. 

LUckenlose Gleisverschweißungen. 

Lärrnschutztechnisch hochwertiger Oberbau mit Beton­

schwellen. 

Effiziente Schallschutztechnische Maßnahmen im Brlicken­

bereich. 

Ersatz der Klotzbremsen durch Scheibenbremsen. 

Installierung von Verschubfunk. 

Reduzierung der Abgabe akustischer Signale sowie des 

Einsatzes von Lautsprechern während der Nachtstunden auf 

ein Mindestma(3. 

Wesentliche Einschränkungen im Laufenlassen von Diesel­

triebfahrzeugen während der Verschubpausen. 

Z~~\lnk:t..=1,.._ : 
tlBeabsichtigen Sie, der Forderung des 'riroler Landtages auf 

Novellierung des Eisenbahngesetzes im Sinne des Punktes 3 

Rechnung zu tragen?H 

Ich bin der Meinung, daß durch die oben erwähnte Richtlinie 

zur Errichtung von Lärmschutzwänd~n rascher gehandelt werden 

kann. als durch die Novellierung gesetzlicher Vorschriften im 

Eisenbahnbereich. 

\'Ji en, 

Der 
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